
Abschrift 
6 c' 680/41 
(6 sts 47/41) 

Im Nam in des Deutschen Volkes 

In der Strajäache gegen 
1.) den Bauernsohn S in Art her eng-fiUrmassing, 
2.) die Bauerntochter S c h peb.si__1, 

aus AntNering-flUrmassing, zur Zeit in St rajhajt im Frauengea 
jängnis Rothenfeld, 

wegen Verbrechen nach § 1 und § 2 der Verordnung über außerordentz 
1 iche Rundfunkmaßnohmen vom l „ September 1959, R081 I $.168}, 
(RdfVO) u. 

hat das Reichsgericht, 6.StraIsenat, in der Sitzung 
vom 24.0ktober 1941, an der teilgenommen haben 

als Richter' 
der Senatsprasident Dr- Lıßbauer 
und die Re icnsger ichtsrate Dr.Froelich. 
Dr.Köllensperger, Dr.Zeidler und Luschtn, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Oberstaatsanwalt Schiefer t, 

als Urkundsbeamter der Gesehäftsstelle: 
der Sekretär Kuklok 

auf die vom Oberretchsonwolt auf Grund des § .}4 Zustvo vom 
21.Februar 1940 ~'ROB1 I 8.405 - erhobene Nichtigkeitsbe- 
schwerde nach mändl scher Verhandlung für Recht erkannt 

1-1 Das rechtskräftige Urteil des Sondergericnts s a 1 2 b u r g 
vom 14.UOi 1941 - K Ls 27/41 - wird insoweit, als 84 | 
und Sch des Vergebene nach § 1 der da über 

außer: 

O N  r 
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auflerordentl Ache RundfunkmaßnaNmen vom l.September 1959 - RGBI I 
3.1685 - schuldig erkannt worden sind, sowie im Ausspruch über. 

die Strafen samt den den aufgehobenen Teilen des Urteils zu Grunde 

liegenden Feststellungen aufgehoben. 
2.) Die Sache wird im UMfang der Aufhebung zu neuer Verband= 

lung und Entscheidung an das Sondergericht Salzburg zurückverwie= 

Sen. 

j.),Die Verurteilte 

Strajhaft. 
Sch. verbleibt weiter in 

Vo n Rechts 2.090871 

Gründe 

Durch das angefochtene Urteil sind die Angeklagten 

31 Mund Sch. ı denen in der Anklage Verbrechen 
nach 5 1 und § 2 Rdfvo zur Last gelegt worden waren, nur wegen 

Vergehens - richtig:Verbrechens (ugl¬RGst Bd.75 $.248 1249,250_7† 
nach § 1 dieser Verordnung verurteilt worden, Sch 
neu zugleich wegen eines Vergehens nach § 2 Abs.3 richtig 2 - 
des He imtückegeeetzes. 

Das Urteil ist rechtskrajtig. 
Gemäß § 54 VO vom 21 ı Februar 1940 - R081 I 3.410 - hat der 

Oberreichsanwalt die Nichtigkeitsbeschwerde insoweit eingelegt ßflf 

die Verurteilungen nur auf Grund des § 1 und nicht auch auf Gnu 

des § 2 RdfVO ausgesprochen worden sind. 
Nach den Feststellungen des Urteils hat s 

Mitte August bis Ehde September ~l94O öfters in Gegenwart von FOmß 

lienangehörigen und des Landdienstmädchens einen 

deutschsprachigen Schweizer Sender ausgedreht und den von diesem 
gebrachten Nachrichtendienst -abgehört; Sch hat 

manchmal das gleiche gemacht (UA.S.}). ES ist ein öfteres, wenn 
auch nicht tdgl iches Abhorchen des ausländischen Senders als er= 

wiesen angenommen (am.s.5). . 
Auf Grund dieses Sachverhalts hat das Sondergericht bei den 

beiden Angeklagten den Tatbestand des § l RdfVO undzwar Je in 
einem leichteren Fall für gegeben erachtet. 

Die Nichtanwendung des § 2 RdfVO hat das Sondergericht wie 

folgt begründet: Der Tatbestand des § 2 sei nicht in allen seine" 
Uerkmalen gegeben. Durch das Aufdrehen des Rundfunks in Gegenwart 

anderes 

von 
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wie 

anderer Personen Set allerdings 'das Tatbestandsmerkmal der Ver- 
breitung der in Empfang genommenen NOchrichten erfüllt. ES sei 

aber nicht nachgewiesen, daß die verbreiteten Nachrichten geeignet 
gewesen seien, die Hiderstondskraft des deutschen VOlkes zu ge= 
jährden. Die Zeugin vermöge den Inhalt der NOch= 
richten, die der von den Angeklagten abgehörte Schweizer Sender 
gebracht habe, nicht anzugeben; sie könne Sion nur erinnern, daß 
beim Abschluß des Dreierpaktes dieser einmal vom Schweizer Sender 
verlautbart worden sei, und zwar in der gleichen Weise, ihn 
vorher der Deutschlandsender mitgeteilt habe. Ihrer Erinnerung 
nach habe ein anderes Hal der Schweizer Sender eine Mitteilung ge= 
bracht, das sich die NOrweger infolge der Besetzung ihres Landes 
durch Deutschland bedrückt fühlten. 

Das Sondergerieht jährt hierzu aus: Den .festgestellten zwei 
Nachrichten sei die Eignung zur Gefährdung der Widerstandskraft 
des deutschen Volkes abzusprechen. Die Abhörung (und den UMständen 
nach auch gleichzeitige Verbreitung) wirklich gefährlicher Noch: 
richten sei aber nicht erwiesen, da nicht einmal feststehe, von 
welchem Schweizer Sender die NOchrichten stammten. Dem Gericht sei 
auch nicht sicher bekannt, ob alle Schweizer Sender dem Deutschen 
Reich gegenüber .feindlich eingestellt, somit ihre Nachrichten als 
die Widerstandskraft des deutschen Volkes gefährdende anzusehen 

seien. 
Die-Nichtigkeitsbeschwerde macht hiergegen geltend, das Son: 

dergericht habe insofern Rechtsfehler begangen, es die Begrub= 
fe der ,Verbreitung' und der ,Gefährdung der Widerstandskraft des 
deutschen Volkes' verbannt und deshalb den äußeren Tatbestand des 
§ 2 eefvo nicht als erfüllt erachtet haben Das Ur teil sei injol= 
gedessen ungerecht im Sinne des § 34 ZustVO- 

.Eine Verkennung des Begr fifs der , Verbreitung' kann dem an= 
gemochtenen Urteil nient zum VOrwurf gemacht werden. Es ist aus= 
drücklich gesagt, daß das Uerknal des ,Verbreitens für gegeben 

angenommen~ werde. Diese Annahme ist auch nicht dadurch hinfällig 
gemacht worden, daß das Urteil an anderer Stelle (zur Begründung 
der Annahme leichterer Fälle im Sinne des § l RdjVO - U2.S.6 
Abs.}_ 

_) 
darauf hinweist, das abgehörte Sei „nicht an andere außer= 

halb der Familie stehende Personen weitergegeben worden". 

als 

Zum 
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In 

ZUm Nachweis des weiteren Hechtsjehlers, der Verkennung des 
Begriffs der ,Nachrichten, die geeignet sind, die Widerstandskraft 
des deutschen Volkes zu gefährden", ist in der Nicht igkei tsbeschweg 
de jblgendes ausgeführt: .Die .Ansicht des Sondergerichts, den Nach= 
richten eines Schweizer Senders komme, sofern nicht der genaue 
Inhalt bekannt sei, im allgemeinen diese Eignung nicht zu, Set 
irrig. Nur solche Nachrichten seien nach der Rechtsprechung des 
He ichsgerıchts (RGUrt-1 c 114/41 vom 12.April 1941. RAS 13 Bd.75 
$.197 = zu' 1941 8.689 = in 1941 s.1660) zu der .fraglichen Richtung 
ungeeignet, die~mit den deutschen Nachrichten übereinstimmten oder 
der deutschen Sache günstig seien oder die Mitteilungen betrafen, 
die das deutsche Volk in seinem Lebenskampf nicht berühren könnt 
ten. Das sei, wie gerichtebekannt, bei den Schweizer Sendern schon 
deshalb nicht der Fall, da sie durchweg entsprechend der neutralen 
Haltung der Schweiz auch Nachrichten aus dem Lager 'der Feinde 
Deutschlands brachten. Diese Nachrichten könnten aber schon ihrem 
Inhalt nach dem deutscheN Volk in seinem Lebenskampf abträglich 
sein. 

Der erkennende Senat kann sich der in der Nichtigkeitsbeß 
schwerde vertretenen Ansicht nicht anschließen, -daß-die Verbrei- 
:ung einer Jeden von einem Schweizer Sender gebrachten Nachricht 
zur Herstellung des Tatbestandes des § 2 eafvo genüge, weil die 
Schweizer Sender auch Nachrichten aus dem Lager der Feinde brach- 
ten. also Nachrichten, die ihrem Inhalt nach geeignet seien, die 
Widerstandskraft des deutschen Volkes zu gefährden. .Die BerufUng 
auf das oben erwähnte HGUrt. vom 12.April 1941 geht fehl. In die* 
Sem Urteil wird hervorgehoben, daß eine Verurteilung nach § 2 ıwuvc 
weder die Feststellung erfordere, die Uiderstandskraft des deut= 
schon Volke: sei geschädigt werden,noch die Feststellung einer 
wirkt ich eingetretenen Gefährdung dieser Fíderstandskrajt; es ge* 
rüge vielmehr die~abstrakte Eignung der verbreiteten Nachricht 
eines ausländischen Senders, die Fiderstandskraft des deutschen 
Volkes zu gejühraen. Diese Itgnung bohne grundsätzlich allen Nach= 
r echten ausländischer Sender inne, die schon ihremInhalt nach dem 
deutschen Zclh in seinem Abwehrhampf abträgd ich sein könnten. Das 
Ur teil sagt aber nicht, daß diese-abstrakte .Eignung Jeder Nach„ 
nicht zukomme, die'von einem ausländischen Sender, 'sei es auch 
dem Sender eines Feindstactes, gebracht werde. Demgemäß hat ee das 
Beichsgerıcht in dem bezogenen Urteil auch nicht -genügen lassen, 

ehe 
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r daß die verbreitete Nachricht von einem englischen Sender stammte 

sondern geprüft, ob die Nachricht die im § 2 RdfVO bezeichnete 

Eignung hat § 2 RdfVO enthält eben, wie auch das mehrfach er-= 
wähnte Reichsøerichtsurteil betont. gegenüber dem § 1 RdfVO eine 

wichtige Einschränkung; § 2 nefvo stellt das Verbreiten von Nach= 
richten ausländischer Sender - mögen es sogar feindliche Sender 

sein nicht schlechthin unter die schwersten StrafeN, sondern nur, 

wenn die Nachricht geeignet ist, die Widerstandskraft des deutschen 

Volkes zu gefährden„ 
Im voll legenden Fall war daher das Sondergericht uerpfl ich= 

tot„ den Inhalt der von einem Schweizer Sender gebrachten Nachrich= 

ten festzustellen und zu prüfen, die die Angeklagten dadurch ver: 

breitet haben, daß sie den Empfang der Sendungen anderen Leuten 

zugänglich machten» Hierbei ist nur festgestellt worden„ daß von 

dem Schweizer Sender die' oben wiedergegebenen, von der Zeugin ' 

Dagmar Haslauer bekundeten Hitteilungen über den Dreimächtepakt 

und über die Norweger übertragen wurden„ Die Annahme des Sonderge= 

richte. daß'es sich in beiden Fällen nicht um Nachrichten handelt, 

die geeignet sind, die Wi derstandekroft des deutschen Volkes zu 

cefähraen„ ist rechtlich nicht zu „beanstanden und wird auch von 

der Nicht igkei tsbeschwerde nicht bekämpft« Im übrigen ergeben die 

Urteilsgründe, daß sich weitere Feststellungen über den Inhalt 

der Sendungen nicht haben treffen lassen 
Die beiden Verurteilten konnten daher des vollendeten Ver: 

brechens nach § 2 RdfVO ~nich: schuldig erkannt werden. 
Das Sondergericht hätte aber auch prüfen müssen„ ob nicht 

Versuch dieses Verbrechens vorliegt. Das wäre der Fall, wenn die 

Verurteilten den Schweizer Nachrichtendienst in Gegenwart einer 

oder mehrerer anderer Personen in der Erwartung eingeschaltet hat= 

ten„ dqß Nachrichten der in 5 2~8dfVObezeichneten Art zu hören 
sein würden, oder wenn sie den Impfung solcher Nachrichten auch 

nur für möglich gehalten hatten und gewillt gewesen wären, auch 

solche Nachrichten wenn sie gesendet werden sollten, anderen 

Hörern zu vermitteln. In der Unterlassung dieser Prüfung liegt 

ein Rechtsfehlern Da die Möglichkeit sehr nahe~liegt, daß das 

Sondergericht, falls es den Sachverhalt in der zur erschöpfenden 

rechtlichen Beurteilung notwendigen Richtung aufgeklärt hätte, zu 

einer Verurteilung des S und der Sch 

„I 

wegen 

1 
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wegen versuchter Verbrechen nach § 2 RdfVO gekommen wäre, ist das 
Ur teil auch ungerecht im Sinne des § 34 ZustVO (RGSt Bd.74 $.261, 
262; Ba..75 s..114, 116; .$.129, 135). 

Zwischen den Verbrechen nach § 1 und den versuchten Verbrecht 
nach § 2 natvo würde Tateinheit bestehen. Das angefochtene Urteil 
ist hiernach in den Schuldsprüchen nach § 1 RdfVO und in. den Straß 
aussprüchen aufzuheben und die Sache gemäß § .}5 Abs.4 ZustVO zu 

ı 

neuer Verhandlung und Entscheidung an das Sondergericht zurückzog= 

verweisen. 
Gegen die Verurteilte Sch ist der St rofVoflı 

:ug eingeleitet und schwebt zur Zeit; die Anordnung, daß sie wei= 

terhin in Strafhqft verbleibt, ist auf Grund des Art.I der Drit- 
ten Verordnung zur Durchführung der Zuständigkeitsverordnung vom 
1.september 1941 - RGB1 I $„552 getroffen. 
geh. • Lißbouer Proelich Reichs gerichtsrat 

Dr.Kö11 ensperger ist 
durch Or tsabwesenheü 
an der Unterschrift 
verhindert. 

Lißbouer 

ı 

Zeidler Luschin 

l 

\ 


